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Zylinderzahl 
Leistung 
Drehzahl 

Abb. 15 zu 270 905. 

2 
29 

. 2 500 
PS 
U/min 

Motoren. L u f t  g e k ü h l t e r  1 00 PS-K i n n e  r
S t e r  n � o t o r der Kinner Airplane and Motor 
Corporahon, mendale, Calif. 

Z y 1 i n d e r mit Kühlrippen aus Aluminiumguß 
auf Stahllaufbuchsen aufgeschrumpft, einge� 
gossene Bronzeventilsitze. 

.K o 1 � •e � aus besonder.er Aluminiumlegierung 
m1t drei D1chtungs- und zwei Oelabstreifring·en. 

H a u p t s c h u b s t a n g e mit vier augelenkten 
Nebenschubstangen, zweiteilig •einstellbares 
Kurbellager, mit Babbitmetall a�sgegossen. 

K u r  b e 1 w e 11 e aus einem Stück, mit v·er
stellbaren Ausgleichsgewichten, in zwei Gleit
lag•ern und einem Rollen-Drucldager gelagert. 

!"_ I u m  i n  i um g •e h ä u s e zylindrisch, vier
telhg: vorderer Deck·el, Hauptgehäuse mit an
g.egossener Rückwand, hinter•er Gehäuseteil für 
HUfsapparate (1 Vergaser, 2 Magnete, 1 Oel
pumpe und Steuerungsgetriebe) und hinterer 
Deckel. 
Bohrung .. 
Hub .... 
Zylinderzahl 
Leistung .. 

1 08 
133 

5 
100 

mm 
mm 

PS 

Wright-Mor.ehouse. 
Gewicht ..... 
Leistun\gsgewich t . 

39,6 kg 
1,36 kg/PS 

Verdichtungsverhältnis . 1 : 5 
Drehzahl . 1 800 Ujmin 
Kolbengeschw. 8,0 m/s 
Zündfolge . . . 1-3-5-2 -4 
Drehsinn . . . . . . edul 
Einheitsbrennstoffv.erbrauch 0,26 6 1/PSh 
Einheitsätverbrauch 0, 013 1/PSh 
- Kinner 1 00 H. p. Motor; Aero Digest 10, Nr. 2 
vom Februar 1 92 7, S. 11 4, (2 Sp., 2 Lichtb., 
Zahlenang.). H. 270 906 

Motoren. B e  a r d m o  r•e-900-PS-T y p h o o n-
M o t o r ,  ähnlich dem Beardmor·e-Cyclone-MotoE, vgl. 246 6 07, doch mit häng·enden Zylindern. 
Nahere Angaben werden noch nicht bekanntge
gehen. 
Zylinderzahl . . . . . . 6 
Leistung . . . . . . . . . . 800/9 00 PS 
Dr.ehzahl . . . . . . 1 3 00 u1min 
Leistungsgewicht . . . . . . . 1,13 kgjPS 
Brennstoffverbrauch . . . . . 0,2 08 kgjPSh 
- The first British lnverted Engine; The Aero
plane 32, Nr. 4 vom 2 6. Februar 192 7 S 1 00 
bis 1 01 (3 Sp., 3 Lichtb.). H. '270 907 

Nachdruck uur mit QuellenRD!!Bbe gestattet Di B taufende Nr Im Heft • B ""/38 2 . T .h . h e Te�ug•nummern am Schluß jede• l:lfrol'l>l•• hecl�ult:n itn AUgemeilwn To•il· Jahr' Heft 
. . : . • • •u · , 1m �c no•c on t•tl: 26.� 802 (26 = Jah t 9h6 38 - J:l • · · 

8owe1t d1 e l'iacb.nohlen mit Herkunftsbe�eiclmun v�rsehPu Rind k 
. r.c =� .� • . - . 

dt 38, 02 = Lanfenda Bertcbt-Nwnm<r 2(. 
Oi8 .Naehric.hten ftlr Lultfahrer• erijohein�n wö:h�utlich. Pr•i; v i::'e l���� hRJ;hhgk�ll keme weoter• Vera.nlwortnng übernommen werden.

Nur Po&the�uc. f:!e�ull•onmtlllunll neluncn olle l'o•hwMI lt • t J RM, r,w zelllummern , soweol vorhanden. die Nummer0,60 RM. 
" 811 co geg�n. - Verta� twd Druck: ORBR. HADF.TZI\1 BERLIN �->W48. 

112 

llla�ri�ttn für llnftfa�rtr 
�erausgegeben nom 

Iteid)5uetfebt5miuifterium (�uftfabtfabteilung) 

Janrg. 8. �er 1i n, 10. ID1ät3 1927. nr. \0. 

Startverbot für Luftfahrzeuge. 
Runderlaß des Preußischen Minist-ers für Hand�! und Gewerb-e 

und des Ministers des Innern vom 15. 1. 192 7. - V 14 876 und II M 51 Nr. 37. 

Im Interesse der öff-entlichen Sicherheit ist 
in letzter Zeit mehrfach durch die zuständigen 
Polizeiorgane ein Startverbot für Luftfahrzeuge 
aus Witterungsgründen ausg·esprochen worden. 
Grundsätzlich ist die Polizei zu eioner solchen 
Maßnahme in Erfüllung ihrer Aufgaben g·emäß 
§ 10 II 17 A. L. R. nicht nur berechtigt, sondern 
gegebenenfalls sogar verpflicht·et. 

Bei der Eigenart der Materie und den zahl
reichen bei Ausspruch .eines solchen Verbots 
zu berücksichtigenden Umständen ergibt sich 
hierbei für die Polize� eine ganz besondere 
Verantwortung, insbesondere können solche An
ordnungen dann von weittragender Bedeutung 
werden, wenn sie in einem Flughafen (Ver
kehrslandeplatz) für Flugreug·e des öffent
lichen Luftverk-ehrs g.etroff.en werden und da
durch die Durchführung des Verlt·ehrs v·er
hindert oder stark verzögert wird. 

Um daher eine einheitliche Handhabung bei 
der Anordnung derartiger Verbote zu gewähr
leisten, bestimmen wir ·im Einv·ernehmen mit 
dem Reichsverl{•ehrsminister, unbeschadet der 
Verpflichtung der Polizei bei Gefahr im Verzug·e 
unmittelbar einzuschreiten und nach eigenem 
Ermessen zu handeln, daß Startverbote aus 
Witterungsgründen überhaupt nur in ganz be
sonderen AusnahmefäHen und grundsätzlich nur 
vom L e i t e r d e r P o I i z •e i - F I u g w a c h e 

auszusprechen sind, wenn sowohl er wioe die 
Wetterberatungsstelle der Ueberzeugung ist, daß 
infolge der herrschenden Wetterlage das Fliegen 
eine Gefahr für Leib und Leben der Insassen 
und der überflogenen Bevölkerung darstellt. 

Im übrigen gilt für das Verfahren bei der 
Anordnung derartiger Startverbote folg·endes: 

Bevor ein solches V·erbot durch die Polizei 
ausgesprochen wird, ist zunächst der Flug
leitung des betreffoenden Luftfahrtunternehmens 
oder, wo ·eine solche nicht vorhanden, dem 
Flugzeugführer bei drohender Gefahr nahezu
legen, von selbst den Flugbetrieb einzustellen 
oder von der Durchfühl'Ung des Flug.es Abstand 
zu nehmen. Entschließen sich hiernach die be
bezeichneten Stellen nicht dem Rate des Leiters 
der Polizei-Flugwache zu fo!g.en, so ist von 
diesem das Startverbot gegebenenfalls auszu
sprechen, nachdem •eine erneute Besprechung 
über die Wetterlage und die Durchführung des 
Flugbetriebes mit der Flugleitung oder, falls 
eine . solche nicht vorhanden, mit dem Flug
reugführer stattgefunden hat und die vorhande
nen Wettermeldung.en · und die Ansicht der 
WetterberatungssteHe die Auffassung des Leiters 
der Polizei-Flugwache von der Gefährlichlreit 
der Wetterlag·e bestätigen. -MBliV. Nr. 4. 

(L 1. 56 0/2 7. ) 27/10. 1 

Holländisches Luftverkehrsgesetz 
vom 30. Juli 192 6. (Fortsetzung von 27/8. 1 u. 27/9. 2.) 

Artikel 25. 
1 .  Wenn ein Bauverbot erlassen werden soll, 

sendet der Minister an di-e "Gedeputeerde Staa
t�n" der Provinz, in deren Gebiet Grundstücke 
hegen, für die das Verbot voraussichtlich Gel
tung haben wird, in zweifacher Ausfertigung 

eine Karte, in welcher die Grundstücke mit 
ihren Katasternummern angegeben und auf der 
.deutlich bezeichnet ist, für welchen Teil dieser 
Grundstücke das Verbot voraussichtlich Anwen
dung finden soll, sowie eine Liste der Namen 
und Wohnorte der Eigentümer und dritter Inter-
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essenten, mit Ausnahme der Hypothekengläu
biger. Bezüglich det· in Artikel 1 VII a) ge
nannten Eigentümer und dritten Int·eressenten 
erfolgt die Aufführung der Namen und Wohn
orte nach dem Katasterregister; bezi.\,glich der 
in Artikel 1 VII· c) genannten dritten InteJ.'Iessen
ten werden Namen und Wohnort nur inso
weit angegeben, als sice dem Minister bekannt 
sind. 

2 .  Außer der Karte mit Liste übersendet der 
Minister den "Gedeputeerde Staaten", gleichfalls 
in zweifacher Ausf·ertlgung, eine Mitteilung der
jenigen, die nach dem Grundbuch Hypotheken 
auf dem in Abs. 2 bezeichneten Grundstück oder 
auf einem Recht an einem solchen Grundstück 
haben, unter Angabe des Wohnortes, der bei 
der Eintragung der Hypothek gewählt wurde. 
Diese Mitteilung wird nicht veröffentlicht. 

3. Die "Gedeput·eerde Staaten" senden eine 
Ausfertigung der in Abs. 1 und 2 genannten 
Schriftstücke an die in Artikel 2 7  g·enannt·e 
Kommision. 

Artikel 26. 
1 .  Sofern es nicht bereits nach Artik.el 2 0, 

Abs. 2 geschieht, wird die in Artik·el 2 5  er
wähnte Karte nebst Lisbe auf der Provinzial
gerichtsschreiberei zur öffentlichen Einsicht auf 
die Dauer von 3 0  Tagen, spätestens beginnend 
am 1 4. Tag nach Empfang der in Artikel 25 
bezeichneten Schriftstücke, ausg·elegt. 

2 .  Die Auslegung wird, sofern darüber in der 
öffentlichen Bekanntmachung nach Artik·el 2 0, 
Abs. 2 noch keine Mitteilung g.emacht ist, durch 
oder im Auftrage der "Gedeputeerde Staaten" 
in einer oder mehr·eren Zeitungen der Provinz 
im voraus bekanntgemacht 

Artikel 2 7. 
1. Durch eine Kommission von drei Mit

gliedern, bestehend aus einem durch dj.e "Gede
puteerde Staaten" aus ihrer Mitte ernannten 
Mitgltede als Vorsitzenden, einem durch den 
Minister zu bestimmenden Sachv·erständigen 
sowie dem Bül'germeis�er der beteiligten Ge
meinde, wird nach Ablauf der im vorigen Artikel 
genannten Frist eine Sitzung abgehalten, um 
von den mündlich oder schriftlich vorgebrachten 
Beschwerden K·enntnis zu nehmen. 

2 .  Diese Kommission wird zwecks Abschätzung 
der den Eigentümern od·er Dritten infolge des 
Bauverbots entstehenden Schäden durch zwei 
Sachverständige unterstützt. 

3. Diese Sachverständigen werden durch den 
Vorsitzenden eines der Gerichte ernannt, in 
deren Bezirk die Grundstücke, auf die das Bau
verbot voraussichtlich Anwendung finden wird, 
gelegen sind; der Auftrag hierzu erfolgt durch 
oder im Auftrage des Ministers. 
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Artikel 28. 
Mindestens 1 4  Tage vot· der Sitzung der Kommission werden von den "Gedeputeerde Staaten" Zeit und Ort, an welchen die Kommission zusammentreten soll, bekanntgeg-eben und den in den Katasterregistern bezeichneten Eigentümern und dritten Interessenten sowie den in Artilrel 1 VIIc genannten dritten Interessenten durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt; bezüglich letzterer i ·edoch nur ·insoweit, als ihre Namen und Wohnorte in der in Artilcel 25 erwähnten Liste angegeben sind. Bezüglich rler 

Hypothelrengläubiger geht diese Mitteilung an 
d-en in Artikel 2 5, Abs. 2 bereichneten Wohnort. Bei der Bekanntmachung und Mitteilung wird 
gleichzeitig ang·egeben, in welcher Frist schriftliche Beschwerden ·entgegengenommen werden. 

Artik·el 29. 
Mindestens 7 Tage vor dem Zusammentritt 

der Kommission muß die in Artikel 25 be
zeichnete Karte nebst Liste auf der Provinzial
gerichtsschreiberei zur öffentlichen Einsicht aus
liegen und solange ausliegen bleiben, bis die 
Kommission ihr>e Tätigkeit beendet hat. 

Artikel 3 0. 
1. Die mündlich bei ihr vorgebrachten Be

schwerden nimmt die Kommission zu Protokoll 
und übersendet dieses zusammen mit den schrift
iich mitgeteilten Beschwerden und ihrer Stellung
nahme nebst Voranschlag über den im Ar
tikel 2 7, Abs. 2 bezeichneten Schaden innerhalb 
spätestens drei Monaten, gerechnet vom Ende 
der in Artilcel 26 genannten Frist an, dem 
Minister. 

2. Von alien diesen Schriftstücken muß eine 
Abschrift auf der ProvinzialgerichtsschreibeJ.'I�i 
für dj,e Dauer von 1 4  Tag-en zur öffentlichen 
Einsicht ausliegen, während den Gerichts
schreibet·eien, in deren Gebiet beteiligte Grund
stücke liegen, auf diesbezügliches Ersuchen Mit
teilung darüber gemacht werden muß. Die Aus
legung der Schriftstücke auf der Provinzialge
richtsschJ.'Ieiberei wird durch die "Gedeputeerde 
Staaten" mindestens 7 Tage vorher ·in einer der 
in Artikel 26 bezeichneten Zeitungen bekannt-
gemacht. · 

3. Abschriften dieser Schriftstücke werden auf 
Verlangen gegen Bezahlung der Kosten abge
g·eben. 

Artikel 31. 
1 .  Binnen sechs Monaten nach Empfang der 

in Artikel 3 0  bezeichneten Berichte durch den 
Minister wird von Uns über das Bauverbot 
Entscheidung getroffen. Falls das Bauverbot er
lassen wird, werden dabei ang<egeben: 

a) die Katasternummern der Parzellen, für di.e 
das Bauverbot gilt, sowie die Größe j·eder 

Par2lelle nach den Katast·erregistern und, 

falls das Bauv.erbot nur auf einen Teil einer 
Parz.elle Anwendung findet, die Größe dieses 
Th�; . 

b) di·e Namen nach dem Katasterl"egtster der 
Eigentümer und dritter Inter.essenten nach 
A rtik·e l 1 Vlla, mit Ausnahme der Hypo-

thekengläubiger. 
. . 

.
. 

2. Auf einer Karte, dt•e dem Erlaß b�tg�fugt 
wird, werden die beteiligten �arz.ellen mtt 

.
·thr�.

n 

Katasternummern farbig bezewhnet, soweit fur 
sie das Bauverbot gilt. 

3. O.en in den Registern bezeichnet�n Eige?

tümern und dritten Interessenten sowte den m 
Artik·el 1 VIIc genannten driHen Interessenten, 
letzteren jedoch nur, soweit ·ihre Nam•en �nd 
Wohnorte in der in Artikel 25 •erwähnten L1ste 
ang•egeben sind, wird durch die "Gedeput·� ·er�e 

Staaten" ein Abdruck des "Staatsblad , m 
welches Unser Erlaß aufgenommen ist, über-

sandt. 
4. Die ·im ersten Absatz genannte Frist kann 

in besonderen Fällen durch Uns durch begrün
deten Erlaß einmal auf höchstens dr·ei Monate 
verlängert werden. 

5. Wenn Unser Erlaß nicht innerhalb der in 
Absatz 1 g·enannten oder nach Absatz 4 ver
längerten Frist ergeht, kann das Bauv·erbot nur 
noch erlassen werden, wenn die in Artikel 23 

und folg·enden vorgeschriebenen Förmlichkeiten 
erneut erfüllt werden. 

Ar tilc·el 32. 
Die Verlründung Unser·es Erlasses eines Bau

verbots wird durch die "Gedeputeerde Staaten" 
bekanntgemacht 

Artikel 33. 
Die Kosten, die aus der Anwendung der Ar

tikel 2 0  bis einschließlich 32 erwachsen, gehen 
zu Lasten desjenigen, zu dessen Gunsten die 
Erldärung oder Zulassung eines Luftfahrtg·e-

ländes oder der Erlaß eines Bauverbotes vor
hereitet wird, gleichgültig ob die Erklärung oder 
Zulassung oder der Erlaß des Bauverbotes 
später erfolgt oder nicht. 

Ar tik•e l 3 4. 
Der Schaden, der Eig·entümern oder Dritten, 

mit Ausnahme der Hypothek·engläubig,er, durch 
das Bauverbot entstehen kann, wird unter Be
achtung der Artikel 35 bis einschließlich 42 

durch denjenigen vergütet, zu dessen Gunsten 
das Bauverbot gilt. 

Ar tik·el 35. 
1 .  Bei der Berechnung der Entschädigung wird 

auf die Wertverminderung Bedacht genommen, 
die das Grundstück, das zu der Zone gehört, auf 
dte das Bauverbot Anwendung findet, zur Zeit 
des Inluafttretens desselben und als unmitwlbare 
Folg·e aus dem Bauv·erbot 'erfahr.en hat. Auch 
wenn das Grundstück nur zum Teil zu der er

wähnten Zone gehört, wird dennoch die Ent
schädigung nach der W·ertv·erminderung des 

Grundstücl�es in seiner Gesamtheit berechnet. 

2. Nur die tatsächliche, nicht die ideelle, aus
schließlich für die Person des Beteiligten be

stehende Wertv•erminderung wird berücksichtigt. 
3. Im Sinne des Absatz 1 werden unmittelbar 

aneinandergr·enzende Grundstüclce bezüglich ein 
und desselben Eigentümers oder dritten Inter

essenten sowie Eigentümers und dritten Inter

essent·en möglichst als Ganzes betrachtet. 
Artikel 36 . 

Bei der Bevechnung der Entschädigung wird 
k·eine Rüclcsicht genommen auf neue Bauwerke 
oder Veränderungen oder Pläne zu Veränderun
g,en die nach der öff.entlichen Auslegung der 
in Artik·el 2 0, Abs. 2 und Artikel 26 bezeichneten 
Schriftstücke ausgeführt oder entworfen wor-
den sind. (Forts. folgt.) 

(L 1. 6 799/26. ) (Staatsblad van het Konink-
rijk der Nederlanden, 2 49 /26. ) Sr. 27/10. 2 

Nachrichten. 
Deutschland. 

Flugbaren Berlin·Staaken. Weg·en umfang
reicher Einebnungsarbeiten auf dem Flughafen 
Staaken ist die SO-Ecke des Geländes zwischen 
Rienauweg und Ostgrenze des Flughafens in 
einer Tie�e von 'etwa 3 00 m sowte ein an 
der alten Hamburg·er Landstraße · zwischen 
Rienauweg und W estgrenZie des Flughafens 
liegender Geländestreif·en in einer Tiefe von 
2 00 bis 250 m bis auf weiteres für den Flug
betrieb gesperrt. 

(L 6. 1603 /2 7. )  27/10. 3 

Flughafen Erfurt. Auf dem östlichen Teil des 
Flughafens Erfurt werden umfangr·eiche Erdar
beiten ausgeführt. Der dadurch für den Flug-

betrieb vorüberg·ehend nicht benutzbare Teil des 

Rollfeldes ist bei Tag·e durch rote Flaggen, 
bei Nacht, falls Landungen ang·emeldet sind, 

durch rote Fackeln geltennzeichnet 
Am SO-Rande des Flughafens werden Ge

bäude errichtet. Di<e BausteHe ist nicht beson

ders gelc·ennZieichnet; zu ihr gehören mehrere 
etwa 15  m hohe Masten. 

(F. 2 /2 7.) 27/10. 4 
Zurückziehung einer G�nehmigung. Die G�

nehmigung der Dietrich-Flugz·eugwerke A. G. m 
Cassel als Luftfahrtunternehmen ist, da der Be
trieb eingestellt worden ist, zurückgezogen 
worden. 

(L 2/Z 63 /2 7. )  27/10. 5 
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